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1. Zielstellung und Grundsätze der Planung 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Ortsrandlage von Hagebök, westlich der Bundesstraße 
B 105 in Richtung Neubukow. Die verkehrliche Anbindung bietet günstige 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gewerbestandortes. 
Das Gelände, welches nicht zum Bahngelände gehört, wurde ehemals als zum 
Landwirtschaftshandel gehörige Verladestation am Bahnhof Hagebök genutzt. Das 
Gelände ist beräumt, die alte Lagerhalle und baulichen Anlagen der Verladestation wurden 
beseitigt und so für eine städtebaulich sinnvolle Nachnutzung vorbereitet. 
Die Entwicklung des Gewerbestandortes fügt sich aufgrund der Lage zwischen Bahn und 
Bundesstraße und die durch den ATR-Landhandel gewerblich genutzten Bauflächen im 
direkten Umfeld der Planung in das städtebauliche Entwicklungskonzept der Gemeinde für 
den Ortsteil Hagebök ein. 
Mit der Nachnutzung der ehemaligen Verladestation des Bahnhofes entspricht die 
vorliegende Planung dem Ziel und den Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung, die Ausweisung gewerblicher Siedlungsflächen gemäß 4.1 (4) RREP WM 
bedarfsgerecht auf die Zentralen Orte zu konzentrieren bzw. in Gemeinden ohne 
Zentralfunktion die gewerbliche Bauflächenentwicklung auf den Eigenbedarf der 
vorhandenen Unternehmen auszurichten. Da das Plangebiet bisher einen städtebaulichen 
Missstand darstellt, der mit der aktuellen Planung behoben wird, und das Areal aufgrund 
seiner geringen Größe von 3500 m² keine zusätzlichen Unternehmensansiedlungen 
zulässt, entspricht die Planung dem oben genannten Programmsatz. Zudem entspricht die 
vorliegende Planung mit der Nachnutzung der ehemaligen Verladestation dem Grundsatz 
einer Flächenreduzierungsstrategie gem. 4.1 (3) LEP M-V.   
 
Mit dem Bebauungsplan werden die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine gewerbliche Nutzung des Geländes der ehemaligen Verladestation am Bahnhof 
Hagebök geschaffen. Geplant ist die Nutzung als Abstellplatz für Container und 
Baumaschinen und Lagerfläche für die Zwischenlagerung von Kies, Sand und anderen 
Baustoffen. Zu den betriebsnotwendigen Anlagen und Einrichtungen gehört auch die 
Errichtung eines Gebäudes in Containerbauweise zur Büronutzung und für 
Wartungsarbeiten. 

  
Die Lage des Grundstückes im Außenbereich erfordert die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes zur Schaffung von Baurecht. In diesem Zusammenhang stehend ist 
auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde in einem Änderungsverfahren der 
Entwicklung anzupassen. 
 
 

2. Grundlagen der Planung / Aufstellungsverfahren 
 

Folgende Gesetze und Rechtsverordnungen bilden die Grundlagen für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes: 
 

-  das Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November  
   2017 (BGBl. I S. 3634),  

 
-  die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung –  
   BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)  
   sowie 

 
-  die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts  
   (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)  
 

einschließlich aller zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rechtskräftigen Änderungen 
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Kartengrundlage ist der Lageplan des Vermessungsbüros Christopher Sohn, Poeler 
Straße 96, 23 970 Wismar und Luftbilder aus dem KGIS. 
Gemessen    01/2021 
Lagebezug   ETRS89 UTM/Zone 33 
Höhenbezug   DHHN 92 

 
 
3. Geltungsbereich 
 
 Plangebiet   : Gemeinde  Neuburg 
      Gemarkung  Hagebök 
 Plangeltungsbereich : Flurstück Nr.  94 und 99/4 (teilw.) 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 3500 m² und wird wie folgt 
begrenzt: 
 
im Norden   : durch die Dorfstraße 
im Westen   : durch die Bahnstrecke der DB AG und weiter den  
     Gewerbebetrieb der Firma ATR Landhandel 
im Süden   : durch die Bahnanlagen der DB AG 
im Osten   : durch die Bundesstraße B 105 
 
Die Grenzen des Plangeltungsbereiches sind im Teil A - Planzeichnung des Bebauungs-
planes festgesetzt. 

 
 
4. Festsetzungen  
 
 Die Festsetzung nach der Art und Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet erfolgte unter 
 Berücksichtigung der umliegenden vorhandenen Bebauung und mit dem Ziel, auf dem 
 Grundstück eine gewerbliche Nutzung zu ermöglichen. 
 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Das als Gewerbegebiet ausgewiesene Plangebiet befindet sich in der Randlage der 
Ortslage Hagebök zwischen der Bundesstraße B 105 und der Bahnanlage der DB, an die 
sich die durch den ATR-Landhandel gewerblich genutzten Bauflächen anschließen. 
 
Gemäß § 1(3) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird das Baugebiet als 
Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen. 
 
Zulässig sind folgende Nutzungen: 
Abstellplatz für Maschinen, Geräte und Container, Stellplatz für Bürocontainer, Stellplatz 
für Werkstattcontainer und Lagerplatz für Schüttgut. 
 
Allgemein zulässige Nutzungen, wie Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke 
werden entsprechend §1 (5) BauNVO im gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ausgeschlossen. 
Ausnahmen gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO, wie Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten sind nicht zulässig. 
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet wird durch die Festsetzung der maximalen 
Grundflächenzahl und die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe bestimmt.  
 
 
 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche um 0,1 ist zulässig, wenn sie durch  
geeignete Maßnahmen, wie z.B. wasserdurchlässige Ausbildung von Stellplätzen,  
Zufahrten, Lagerplätzen, Ausbildung von Gründächern ausgeglichen wird. 

  
Die Bezugspunkte der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen werden wie folgt definiert: 

 
als unterer Bezugspunkt   Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhen  

baulicher Anlagen gilt die festgesetzte absolute Höhe in m 
über NHN im Höhenbezugssystem DHHN 92. 

 
 als oberer Bezugspunkt:  Als Gebäudehöhe wird die oberste Dachbegrenzungs- 
      kante, bei Turm- und Zeltdächern der oberste  
      Dachbegrenzungspunkt oder die oberste Außenwand-  
      kante (Attika) definiert. 
 
 
4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 

Im Bebauungsplan ist eine offene Bauweise festgesetzt.  
 
Die für eine gewerbliche Nutzung des Baugebietes erforderlichen Nebenanlagen, wie 
 befestigte Flächen für Zufahrten,  
 Wendeanlagen,  
 Stellplätze,  
 Werbeanlagen und  
 Produktausstellungen  
 Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,20 m  
sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 

  Anbauverbotszone nach § 9(1) FStrG 
Das Plangebiet wird durch die Bundesstraße B 105 begrenzt und befindet sich außerhalb 
einer nach §5 (4) FStrG festgesetzten Ortsdurchfahrt. Aus diesem Grund ist die Errichtung  
baulicher Anlagen längs der Bundesstraße B 105 in einer Entfernung bis zu 20 Meter, 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht zulässig.   

 
 
5. Erschließung 
 
 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt von der Dorfstraße aus, die unmittelbar an die 
Bundesstraße B 105 anbindet. 

  
 Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung 

Auf dem Flurstück befinden sich keine öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen des 
Zweckverbandes Wismar.  
Ein Anschluss des Plangebietes an zentrale Einrichtungen der Wasserver- und Abwasser-
entsorgung ist nicht vorgesehen. Bei Bedarf erfolgt eine dezentrale Wasserversorgung 
durch mobile Behälterentnahme und mobile Schmutzwasserentsorgung, z.B. durch 
Abwassertanks.  

 
  
 



 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 17 „Gewerbestandort Hagebök-Ost“ 

der Gemeinde Neuburg 

 

Niederschlagswasserableitung 
Das von bebauten oder künstlich befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser ist 
entsprechend § 54 des WHG als Abwasser einzustufen. Damit unterliegt es grundsätzlich 
der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Neuburg.  
Für den vorhandenen Gewerbestandort ist keine Niederschlagswasserableitung 
vorhanden. Das nicht belastete Niederschlagswasser wird unmittelbar am Ort des Anfalls 
großflächig versickert. Aufgrund der jahrzehntelangen Praxiserfahrung ist festzustellen, 
dass die anstehenden Boden- und Grundwasserverhältnisse eine schadensfreie 
Versickerung gewährleisten. 
Ungefasstes und nicht belastetes Niederschlagswasser, welches unmittelbar am Ort des 
Anfalls großflächig versickert, ist kein Gewässernutzungstatbestand und damit nicht 
erlaubnispflichtig. Zu beachten sind aber auch in diesem Fällen die topographischen 
Gegebenheiten und die Gefahr eines oberflächigen Abflusses. Der natürliche Abfluss wild 
abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum Nachteil eines 
tiefer liegenden Grundstückes verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. 
Niederschlagswasser, welches von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleigedeckten 
Dachflächen abfließt, gilt als belastet. Einträge von belastetem Niederschlagswasser in 
das Grundwasser sind grundsätzlich auszuschließen. Für eine erforderliche 
Gewässerbenutzung muss mindestens eine in Aussichtstellung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde vor Satzungsbeschluss vorliegen. 

 
 Elektroenergieversorgung 

Im Plangebiet befinden sich Leitungs- und Anlagen der E.ON edis.  
Ein Anschluss an die vorhandenen Anlagen zur Versorgung des Planvorhabens ist 
möglich. Dazu ist eine Erweiterung der Stromverteilungsanlagen erforderlich, für die eine 
entsprechende Fläche im öffentlichen Bauraum gem. DIN 1998 bereit zu stellen ist. 

 
 Zur Beurteilung und Einschätzungen der Aufwendungen für eine künftige Stromversorgung 
 ist rechtzeitig ein Antrag mit folgenden Aussagen an das Versorgungsunternehmen zu 
 stellen: 
  - Lage- bzw. Bebauungsplan 
  - Erschließungsbeginn und zeitl. Bauablauf 
  - Versorgungsstruktur und Leistungsbedarf 
  - vorgesehene Ausbaustufen mit zeitl. Einordnung und Baustrombedarf 
 
 Allgemein gilt, dass 

 Leitungstrassen von Baumpflanzungen freizuhalten sind. Hier ist eine entsprechende 
Absprache mit dem Versorgungsunternehmen erforderlich. 

 rechtzeitig vor Baubeginn eine Einweisung zum Anlagenbestand zu erfolgen hat 
 die Zugänglichkeit zu vorhandenen Trafostationen ist jederzeit zu gewährleisten ist 
 die Sicherheitshinweise zu Arbeiten im Bereich von Kabeln zu beachten sind. 

  
 Löschwasserversorgung 

 
Die Löschwasserversorgung ist über die Entnahme aus dem vorhandenen Trinkwasser-
netz des Zweckverbandes Wismar gewährleistet. 
Zwischen dem Zweckverband Wismar und der Gemeinde Neuburg besteht eine 
Vereinbarung zur Bereitstellung von Trinkwasser für Löschwasserzwecke. 
Die Löschwasserversorgung ist durch Entnahme aus einem Unterflurhydranten (V1) im 
näheren Umfeld zum Plangebiet gewährleistet. Der Hydrant ermöglicht eine Entnahme von 
48 m³/h und befindet sich an der Dorfstraße. Das Plangebiet liegt vollständig im 300 m –
Bereich zum Hydranten. 
 
 

6. Altlasten / Abfallwirtschaft 
  

Im Geltungsbereich der ausgewiesenen Planungsfläche liegen dem Fachdienst Umwelt 
des Landkreises keine Erkenntnisse über Altlasten oder den Verdacht auf eine 
altlastverdächtige Fläche vor. Es wird jedoch durch Negativauskunft keine Gewähr für die 
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Freiheit der Flurstücke von Altlasten oder Sachverhalten, die eine altlastverdächtige 
Fläche begründen können, übernommen. 
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für Belastungen des Untergrundes, wie abartiger 
Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen, Reste 
alter Ablagerungen u.ä. angetroffen, hat der Grundstücksbesitzer als Abfallbesitzer diese 
Auffälligkeiten unverzüglich dem Fachdienst Umwelt des Landkreises NWM zu melden. 
Der Grundstücksbesitzer ist zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs nach §§ 2 und 3 des Gesetzes über die Vermeidung und Entsorgung von 
Abfällen (Abfallgesetz – AbfG) vom 27.08.1986, zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 22.04.1993 verpflichtet. 
 
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des BBodSchG 
festgestellt, ist die Sanierung mit dem Amt abzustimmen. Dabei ist die planungsrechtlich 
zulässige Nutzung der Grundstücke und das sich daraus ergebende Schutzbedürfnis zu 
beachten, soweit dieses mit den Bodenfunktionen zu vereinbaren ist. 
Bei der Sanierung ist dafür zu sorgen, dass die Vorbelastungen des Bodens bzw. die 
Altlast soweit entfernt werden, dass die für den jeweiligen Standort zulässige Nutzungs- 
möglichkeit wieder hergestellt wird. 
Verbleibende Schadstoffe dürfen langfristig keine Gefahr oder erhebliche, nachteilige 
Belastung darstellen. 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass keine schädlichen 
Bodenveränderungen hervorgerufen werden und Bodeneinwirkungen möglichst vermieden 
werden.  
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den Baustellen 
eine gemeinwohlverträgliche und geordnete Abfallentsorgung entsprechend § 15 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) erfolgen kann. 
Beim Rückbau vorhandener Anlagen ist darauf zu achten, dass weder Boden noch der 
Bauschutt von rückzubauenden Gebäuden und Anlagen schadhaft belastet sind. 
Abfälle (verunreinigter Erdaushub bzw. Bauschutt), die nicht verwertet werden können, 
sind entspr. §10 und §11 KrW-/AbfG durch einen zugelassenen Beförderer in einer 
genehmigten Abfallbeseitigungsanlage zu entsorgen. 
Unbelastete Abfälle dürfen nicht auf Deponien abgelagert werden. Sie sind wieder zu 
verwerten. 
 
Gemäß der Gewerbeabfallverordnung besteht die Verpflichtung, bei Bau und Betrieb  
Abfälle getrennt zu erfassen und zu entsorgen. Bau- und Abbruchabfälle sind i.d.R. in die  
Fraktionen Glas, Kunststoff, Metalle, Holz, Dämmmaterial, Bitumengemische, Baustoffe  
auf Gipsbasis, Beton, Ziegel und Fliesen / Keramik einzuteilen. Betriebliche Abfälle sind,  
soweit sie anfallen, in den Fraktionen Papier, Pappe und Karton (mit Ausnahme von  
Hygienepapier), Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz, Textilien, Bioabfälle zu erfassen und zu  
entsorgen. Weitere Fraktionen können bei Bedarf gebildet werden. Die GefStoffV und  
weitere Spezialgesetze bleiben zu beachten. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt im Rahmen der jeweils geltenden Abfallsatzung und wird wie 
bisher auch durch den Landkreis Nordwestmecklenburg wahrgenommen. Sie kann über 
das vorhandene Straßennetz durchgeführt werden. Die im Geltungsbereich gelegenen 
Flächen sollen als Abstell- und Lagerflächen genutzt werden. Sofern dennoch eine 
Befahrung des Plangebietes erforderlich ist, ist die Vorhaltung der hierzu erforderlichen 
Flächen und Wege entsprechend zu berücksichtigen. Hierbei gilt es zu beachten, dass die 
derzeit eingesetzten Abfallsammelfahrzeuge ein Gesamtgewicht von bis zu 35 t aufweisen 
können, die Schleppkurven für 3 bzw. 4-achsige Abfallsammelfahrzeuge sind anzunehmen 
(vgl. RASt 06). 
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7. Gewässerschutz 
 
Mit den Bauarbeiten sind auf den Grundstücken eventuell vorhandene Drainleitungen und 
sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionstüchtigkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 
 
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 WHG 
und § 20 LWaG so zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- und 
Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren oder 
Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf 
die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese 
gemäß § 49 Abs. 1 des WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde 
anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen zu. 

 
 
8. Immissionsschutz 

 
Immissionsschutzrechtliche Konflikte gegenüber der Wohnnutzung im Ort sind nicht zu 
erwarten. Die nächstgelegenen Wohngrundstücke befinden sich in einer Entfernung von 
ca. 100 m zum Plangebiet. 
Durch die nahe Anbindung des Gewerbestandortes an die B 105 kommt es auch zu keiner 
verkehrlichen Mehrbelastung der örtlichen Verkehrswege. 
Einzige schützenswerte Nutzung gegenüber dem Straßenverkehrslärm der B 105 ist die 
mögliche Büronutzung im Bürocontainer, die entsprechend DIN 4109 im Lärmpegelbereich 
IV liegt. Notwendige passive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der Büronutzung 
(Anforderungen an die Außenbauteile) ergeben sich aus der DIN 4109. Bei der Aufstellung 
von Bürocontainern ist das gesamte bewertete Bauschalldämmmaß (R`w,ges) in Höhe von 
32dB (A) gemäß DIN 4109 nachzuweisen. 
 
 

9. Baumaßnahmen entlang der Bahn 
 

 Das Plangebiet liegt östlich der Eisenbahnstrecke Nr. (A – X). Infrastrukturbetreiberin für    
 diese Strecken ist die DB Netz AG, eine Eisenbahn des Bundes. 
 
Bei der Umsetzung der Planung sind folgende Hinweise zu beachten: 
 
• Bahnrechts befindet sich neben dem Gleis im Randwegbereich eine Tiefenentwässerung  
(siehe Anhang „DBImmMapsPlan_6921_BPL_Nr.17_Tiefenentwässerung_Hagebök").     
Sie liegt laut Plan teilweise im Grenzbereich und ist bei den weiteren Planungen und der  

  Bauausführung zu beachten. Sollte die geplante Maßnahme Auswirkungen auf die  
  Tiefenentwässerung haben so sind mit der Anlagenverantwortlichen Bezirksleiterin,  
  Schutzvorkehrungen abzustimmen. Kontakt: Frau Ute Wulf, Mail:    
  ute.wulf@deutschebahn.com, Mobil: 0160/97400961  
 
• Die vorhandenen bahneigenen Kabel und Leitungen entnehmen sie bitte dem  
  beiliegenden Lageplan (siehe Anhang „TK-Kabellageplan“). Die Kabel sind bei den  
  weiteren Planungen und der Bauausführung zu beachten. Sollte die geplante Maßnahme  
  Auswirkungen auf das TK-Kabel F2818 haben so sind mit der Anlagenverantwortlichen  
  Bezirksleiterin, Schutzvorkehrungen abzustimmen. Kontakt: Frau Nadja Schneider, Mail:  
  nadja.schneider@deutschebahn.com, Mobil: 0151/46735385  

 
• Auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn u. auf die Verkehrssicherungspflicht  
  (§§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers wird hingewiesen.  
 
• Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges  
Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO    
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unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft    
auszuschließen.  

 
• Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und  
  auch im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und  
  Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein Hineingelangen in den Gefahrenbereich der  
  Bahnanlagen sicher verhindert wird.  
 
• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen  
  (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug etc.), die zu Immissionen an  
  benachbarter Bebauung führen können.  

• Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls 
  von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete  
  Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen.  
 
• Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum  
  Schutz der Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von  
  Sicherheitsabständen zwingend vorgeschrieben.  
 
• Wenn Sicherheitsabstände zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden müssen, sind  
  nach Art der jeweiligen Gefährdung geeignete Maßnahmen mit der DB Netz AG  
  abzustimmen und zu vereinbaren. Die erforderlichen Nachweise und Planungen sind  
  vorher zur Prüfung vorzulegen. Die DB Netz AG legt die Schutzmaßnahmen fest, die    
  dann bindend zu beachten sind.  
 
• Bei allen Maßnahmen ist zu beachten, dass die vorgegebenen Vorflutverhältnisse der  
  Bahnkörper-Entwässerungsanlagen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Dem Bahnkörper  
  darf von den beplanten Flächen nicht mehr Oberflächenwasser als bisher zugeführt  
  werden.  
 
• Bahneigene Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.  
 
• Lagerungen von Materialien sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umständen Stoffe  
  in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.  
 
• Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen hat der Bauherr  
  sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und  
  Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht    
  vorkommen.  
 
• Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur  
  Instandhaltung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind  
  der Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren.  
 
Allgemeine Hinweise des Eisenbahn-Bundesamtes 

 
Der Betrieb der Bahn darf nicht beeinträchtigt oder gar gefährdet werden. Dies gilt auch für 
die Phase der Bauausführung.  

Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach Landesbauordnung. Abstände zu den 
Eisen-bahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. Sie 
sind einzuhalten.  

Gehölze und Sträucher sind in ihrer Aufwuchshöhe so zu wählen, dass deren Überhang 
nicht die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs beeinträchtigen kann. Bäume und Sträucher 
müssen durch ihre artbedingte Wuchshöhe soweit vom Gleis entfernt sein, dass bei Wind-
wurf und Windbruch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs nicht gefährdet wird.  
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Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschütterungen zählen, sind zu 
dulden.  

Soweit noch nicht geschehen empfehle ich, die DB AG (koordinierende Stelle: DB 
Immobilien, Region Ost, Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin) in das Verfahren 
einzubinden und zu einer Stellungnahme Gelegenheit zu geben:  
DB.DBImm.baurecht-Ost@deutschebahn.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebilligt durch die GV am: 27.01.2022  
Ausgefertigt am:  ………………………….. 
                   Der Bürgermeister 
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1. Einleitung und Grundlagen 

1.1. Anlass und Aufgabe 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 werden die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine gewerbliche Nutzung des Geländes der ehemaligen Verladestation am Bahnhof Ha-
gebök geschaffen. Das Plangebiet befindet sich in der Ortsrandlage von Hagebök, westlich 
der Bundesstraße B 105 in Richtung Neubukow. Die verkehrliche Anbindung bietet günstige 
Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gewerbestandortes.  

Geplant ist die Nutzung als Abstellplatz für Container und Baumaschinen und Lagerfläche für 
die Zwischenlagerung von Kies, Sand und anderen Baustoffen. Zu den betriebsnotwendigen 
Anlagen und Einrichtungen gehört auch die Errichtung eines Gebäudes in Containerbauweise 
zur Büronutzung und für Wartungsarbeiten. 

Abbildung 1: Übersicht über die räumliche Lage des Plangebietes (rot) im Ortsteil Hagebök an der Bahnlinie Wis-
mar – Rostock. Kartengrundlage: Topografische Karte Geoportal.MV 2021. 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung obligatorischer Bestandteil eines Bauleit-
planverfahrens. Die Umweltprüfung zum Bebauungsplan bzw. zum Vorhaben erfolgt im vor-
liegenden Umweltbericht. 

1.2. Lage und Kurzcharakterisierung des Standortes 

Das als Gewerbegebiet ausgewiesene Plangebiet befindet sich in der Randlage der Ortslage 
Hagebök zwischen der Bundesstraße B 105 und der Bahnanlage der DB, an die sich die durch 
den ATR-Landhandel gewerblich genutzten Bauflächen anschließen. 

Gemäß § 1(3) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird das Baugebiet als Gewerbegebiet 
(GE) gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen. 
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Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 3500 m² und wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden: durch die Dorfstraße 

• im Westen: durch die Bahnstrecke der DB AG und weiter den Gewerbebetrieb  
der Firma ATR Landhandel 
 

• im Süden: durch die Bahnanlagen der DB AG 

• im Osten: durch die Bundesstraße B 105 

Abbildung 2: Übersicht über die Lage des Plangebietes (rot umrandet). Quelle: Kartenportal Umwelt M-V 2021. 

1.3. Plankonzept 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 „Gewerbestandort Hagebök-Ost“ der Gemeinde Neuburg 
werden die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Nutzung des 
Geländes der ehemaligen Verladestation am Bahnhof Hagebök geschaffen. Geplant ist die 
Nutzung als Abstellplatz für Container und Baumaschinen und Lagerfläche für die Zwischen-
lagerung von Kies, Sand und anderen Baustoffen. Zu den betriebsnotwendigen Anlagen und 
Einrichtungen gehört auch die Errichtung eines Gebäudes in Containerbauweise zur Büronut-
zung und für Wartungsarbeiten. 

Mit der Nachnutzung der ehemaligen Verladestation des Bahnhofes entspricht die vorliegende 
Planung dem Ziel und den Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung, die Auswei-
sung gewerblicher Siedlungsflächen gemäß 4.1 (4) RREP WM bedarfsgerecht auf die Zentralen 
Orte zu konzentrieren bzw. in Gemeinden ohne Zentralfunktion die gewerbliche Bauflächen-
entwicklung auf den Eigenbedarf der vorhandenen Unternehmen auszurichten. Da das Plan-
gebiet bisher einen städtebaulichen Missstand darstellt, der mit der aktuellen Planung behoben 
wird, und das Areal aufgrund seiner geringen Größe von 3500 m² keine zusätzlichen Unter-
nehmensansiedlungen zulässt, entspricht die Planung dem oben genannten Programmsatz. 
Zudem entspricht die vorliegende Planung mit der Nachnutzung der ehemaligen Verladesta-
tion dem Grundsatz einer Flächenreduzierungsstrategie gem. 4.1 (3) LEP M-V. 
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Abbildung 3: Vorentwurf Planzeichnung B-Plan Nr. 17. Quelle: BAB Wismar 2021. 

Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über die Dorfstraße im Norden. Im Osten wird 
das Plangebiet begrenzt durch die B 105, im Westen durch die vorhandene Bahntrasse.  

Das Maß der baulichen Nutzung im festgesetzten Plangebiet wird durch die Festsetzung einer 
GRZ bestimmt. Diese beträgt in allen ausgewiesenen Bereichen 0,8. 

2. Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen  

2.1. Einleitung 

Die nachfolgenden Teilkapitel nehmen Bezug auf relevante, übergeordnete Programme und 
Rahmenpläne des Landes M-V bzw. der Planungsregion Nordwestmecklenburg. Deren Aussa-
gekraft ist nicht nur auf den (über-) regionalen Kontext beschränkt, sondern lässt durchaus 
auch Lokalbezüge zu. 
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2.2. Raumordnung und Landschaftsplanung 

Abbildung 4: Gesamtkarte (Ausschnitt) des RREP WM 2021 (Entwurf) Lage des Vorhabengebietes: Roter Pfeil. 

Das Plangebiet liegt im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM 
2021, Entwurf) zwischen Überregionalen Straßen- und Schienennetz und regionalen Freiraum-
strukturen für Landwirtschaft und Tourismus. 

2.3. Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg 2008 

Abbildung 5: links: Vorhaben im Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume. Quelle: 
Textkarte 3 GLRP WM 2008; rechts: Vorhaben im Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. 
Quelle: Textkarte 8 GLRP WM 2008.  
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Gemäß Abb. 5 befindet sich der geplante Vorhabenstandort nicht innerhalb von Bereichen 
mit hoher und sehr hoher Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume. Das Landschaftsbild 
am Standort wird mit Stufe 4 (sehr hoher Schutzwürdigkeit) bewertet.  

Abbildung 6: links: Vorhaben in Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Böden. Quelle: Textkarte 4 GLRP 
WM 2008; rechts: Vorhaben im Zusammenhang mit der Schutzwürdigkeit der Freiräume. Quelle: Textkarte 9 GLRP 
WM 2008 

Gemäß Abbildung 6Abb. 6 befindet sich der geplante Vorhabenstandort im Bereich mit mittlerer 
bis hoher Schutzwürdigkeit des Bodens (Stufe 2). Das geplante Vorhaben befindet sich in ei-
nem Freiraum der Stufe 1 mit geringer Schutzwürdigkeit. Die Lage des Plangebietes unmittel-
bar im Bereich zwischen der Bundesstraße B 105 und Bahntrasse Rostock - Wismar führt zu 
keiner weiteren Zerschneidung bedeutsamer Freiräume. 

Abbildung 7: links: Vorhaben im Zusammenhang mit Arten und Lebensräumen. Quelle: Planungskarte Arten und 
Lebensräume GLRP WM 2008, rechts: Vorhaben im Zusammenhang mit geplanten Maßnahmen. Quelle: Pla-
nungskarte Maßnahmen GLRP WM 2008.  

Abb. 7 verdeutlicht, dass am Standort selbst kein Vorkommen besonderer Arten und 
Lebensräume dargestellt ist.  
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2.4. Nationale und internationale Schutzgebiete  

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die topografische Lage des Plangebietes im Kontext 
der umgebenden Schutzgebietskulisse. Diese wird vorliegend alleine vom Vogelschutzgebiet 
SPA DE 1934-401 „Wismarbucht und Salzhaff“ geprägt. Die minimale Entfernung des Plan-
gebietes zum Schutzgebiet beträgt ca. 270 m. 

Abbildung 8: Plangebiet (rot) im Zusammenhang mit der Natura2000-Kulisse. Kartengrundlage: Kartenportal Um-
welt M-V 2021. 

Eine Unverträglichkeit der Planinhalte mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebiets 
ergibt sich infolge der störungsreichen Lage des Plangebiets zwischen Bahnlinie und Bundes-
straße nicht. Des Weiteren entspricht die stark anthropogen überformte Habitatstruktur nicht 
den Ansprüchen der Zielarten des Vogelschutzgebietes. Eine Beeinträchtigung der maßgebli-
chen Gebietsbestandteile (Zielarten und deren Lebensraumelemente) ist daher sicher ausge-
schlossen. 
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3. Standortmerkmale und Schutzgüter 

3.1. Historie der Vorhabenfläche (2002 – 2020)  

Abbildung 9: Luftbild 2002, Vorhandener Gebäudekomplex im Süden, nördlich davon Gehölzaufwuchs. 

Abbildung 10: Luftbild 2008, Abgerissener Gebäudekomplex, Gehölze weitestgehend gerodet. 

Abbildung 11: Luftbild 2012, Ruderalflur. 
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Abbildung 12: Luftbild 2014, Ruderalflur, unbelaubter Zustand. 

Abbildung 13: Luftbild 2016, sukzessionsbedingter Aufwuchs. 

Abbildung 14: Luftbild 2019, Flächennutzung als „Lager“, nahezu vegetationsfrei. 
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Abbildung 15: Luftbild 2020, Geschotterter Bodenbelag, Grundmauern des Gebäudes wurden abgetragen. 

Die in den zuvor abgebildeten Luftbildern dokumentierte, jüngere Geschichte der betreffenden 
Fläche ist gekennzeichnet von einem Wechsel aus gewerbeflächentypischer Nachnutzung, 
Sukzession, Beräumung, Gestaltung und Reaktivierung. 

Es überwiegt – auch infolge der infrastrukturell günstigen Lage – eine stark anthropogene 
Beeinflussung durch Lagernutzung und die unmittelbare räumliche Nähe zur Bahntrasse und 
Bundesstraße. Der aktuelle Zustand ist naturfern. 

3.2. Mensch und Nutzungen 

Wohn- und Erholungsfunktion 

Das Umfeld des Plangebietes ist stark beeinflusst von der umgebenden Nutzung als Gewerbe-
gebiet. Nordwestlich des Vorhabens befindet sich unmittelbar die Ortslage Hagebök, diese ist 
jedoch durch die Dorfstraße und die Bahntrasse Rostock - Wismar vom Plangebiet getrennt. 
Östlich und nördlich befinden sich die Ortschaften Ilow und Lischow in einer Entfernung von 
mindestens 1000 m. Im Süden sind die beiden Orte Neuburg und Steinhausen in mindestens 
1700 m Entfernung. Zwischen der bestehenden Wohnbebauung und der Planfläche befindet 
sich bereits ein stark ausgebautes Gewerbegebiet. Das vorhandene Wohngebiet und auch das 
Plangebiet haben keine ausgeprägte Erholungsfunktion. 

Land-, Forstwirtschaft, Energienutzung 

Energienutzung spielt im Plangebiet selbst keine Rolle. Die überplanten Flächen unterliegen 
derzeit trotz Ausweisung als Gewerbegebiet im rechtskräftigen B-Plan (noch) keiner Nutzung. 
Die Land- und Forstwirtschaft spielen ebenfalls keine Rolle im Plangebiet.  
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3.3. Oberflächen- und Grundwasser 

Abbildung 16: Lage des Plangebietes (rot) außerhalb von Wasserschutzgebieten, Quelle: Kartenportal Umwelt M-
V 2021. 

Der Planbereich befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten.  

Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet befindet sich 3000 m südlich des Vorhabens. 

3.4. Boden 

Abbildung 17: Geplanter Standort (Pfeil) im Kontext der geologischen Oberfläche. Kartengrundlage: Geologische 
Karte von Mecklenburg-Vorpommern 1994, M 1:500.000 © LUNG M-V Güstrow; 
verkleinerter Ausschnitt.  

Das Plangebiet ist in der weichseleiszeitlichen, fluvial entstandenen Grundmoräne lokalisiert. 
Die hier vorherrrschende Bodengesellschaft Nr. 22 ist als „Tieflehm-/Lehm-Parabraunerde- 
Pseudogley (Braunstaugley)/ Pseudogley (Staugley)- Gley;“ auf Grundmoränen, mit mäßigem 



Satzung der Gemeinde Neuburg über den Bebauungsplan Nr. 17  Umweltbericht 

  Seite 13 

bis starkem Stauwasser- oder Grundwassereinfluss, flachwelligem bis kuppigem Standort de-
finiert.  

Abbildung 18: Geplanter Standort (Pfeil) im Kontext der anstehenden Bodengesellschaften. Kartengrundlage: Bo-

denübersichtskarte von Mecklenburg-Vorpommern, M 1:500.000 © LUNG M-V Güstrow; verkleinerter Ausschnitt. 

Der Geltungsbereich jedoch beansprucht eine vormals als bahnhofsnahe Verladestation ge-
staltete Freifläche eines Gewerbegebietes, dessen Untergrund sichtbar stark anthropogen be-
einflusst ist (Aufschüttungen, Abtragungen), so dass infolge der Überbauung keinesfalls natür-
liche, seltene oder/und besonders schützenswerte Bodengesellschaften betroffen sein werden. 
Die damit verbundene Vermeidung von Eingriffen in störungsarme Böden folgt dem bauleit-
planerischen Prinzip, mit Böden sparsam umzugehen. 

3.5. Klima und Luft 

Die im Plangebiet vorgesehene Bebauung führt nicht zu einer Unterbrechung eines Frischluft-
korridors oder zur Zerstörung eines Frischluftentstehungsgebietes. Durch obligatorisch notwen-
dige Einhaltung einschlägiger Normen, Verordnungen und Richtlinien bei der Planung der 
vorgesehenen Wohngebäude ist eine ausreichende Berücksichtigung des Schutzgutes Klima 
und Luft gewährleistet. 

3.6. Landschaftsbild 

Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG besteht ein Eingriff auch in der möglichen erheblichen Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes. Die Eingriffsregelung schützt Natur und Landschaft damit 
nicht nur in ihrer ökologischen Bedeutung, sondern ebenso in ihrer ästhetischen, den Natur-
genuss prägenden Funktion. Das Landschaftsbild umfasst dabei die sinnlich wahrnehmbare 
Erscheinungsform der Landschaft. 

Ein Vorhaben greift in das Landschaftsbild ein, wenn es zu einer erheblichen oder nachhaltigen 
Beeinträchtigung in der sinnlichen Wahrnehmung kommt. Eine derartige Beeinträchtigung 
liegt in jeder sichtbaren und nachteiligen Veränderung der Landschaft in ihrer gegenwärtigen 
Gestalt vor. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes besteht dann, wenn das 
Vorhaben als besonderer Fremdkörper in der Landschaft erscheint bzw. eine wesensfremde 
Nutzung darstellt. Ausgehend von dieser Definition ist die Realisierung der Planinhalte nicht 
als erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu werten. Durch die Lage des Plange-
bietes zwischen Bahntrasse und Bundesstraße B 105 werden keine unbelasteten Landschafts-
bereiche bebaut, sondern ein bereits stark vorbelasteter Bereich. 

Die Vorhabenfläche stellt sich als vollständig geschotterte Lagerfläche dar. Im Süden der Plan-
fläche befinden sich zum Zeitpunkt der Begehung (26.02.2021) mehrere Aufschüttungen so-
wie Container. Die Fläche ist bis auf drei Jungbäume komplett vegetationsfrei. 
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Abbildung 19: links: geschotterte Fläche; rechts: Flächengrenze mit Böschungsbewuchs und angrenzendem 
Gleisbett. Quelle: STADT LAND FLUSS 26.02.2021 

  

Abbildung 20: links: drei Bestandsgehölze und Fahrbahnböschung mit Begleitgrün der angrenzenden B 105; 
rechts: Betonelemente zur Begrenzung der Fläche. Quelle: STADT LAND FLUSS 26.02.2021 

  

Abbildung 21: links: Birke auf geschotterter Fläche; rechts: geschotterte Fläche mit Böschungsbewuchs. Quelle: 
STADT LAND FLUSS 26.06.2017 

Im südlichen Bereich der Planfläche bilden teilweise Betonplatten aus vorherigen Nutzungen 
den Untergrund (siehe nachfolgende Abbildung). 
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Abbildung 22: links: vollversiegelte Betonfläche mit Lagercontainern, Schütthaufen und angrenzendem Gleisbett; 
rechts: Schutthaufen mit Lagercontainer und angrenzender B 105. Quelle: STADT LAND FLUSS 26.02.2021 

 

3.7. Lebensräume und Flora 

3.7.1. Geschützte Biotope 

Abbildung 23: Luftbild des von der Planung betroffenen Umfeldes mit Darstellung der geschützten Biotope, rot 
umrandet=Plangebiet. Quelle: Kartenportal Umwelt M-V 2021. 
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Angrenzend zum Plangebiet befinden sich gemäß Biotopkataster nachfolgend aufgeführte ge-
schützte Biotope: 

1. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20110 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha:  0.0731 

7. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20077 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.0762 

2. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20104 
Biotopname: Feuchtgrünland; Phragmites-Röhricht; aufgelassen 
Gesetzesbegriff: Röhrichtbestände und Riede 
Fläche in ha: 1.3269 

8. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20085 
Biotopname: temporäres Kleingewässer; verbuscht; 
Weide; undiff. Röhricht 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.5037 

3. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20097 
Biotopname: permanentes Kleingewässer; Phragmites-Röhricht; 
Gehölz 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha: 0.4392 

9. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20497 
Biotopname: Gebüsch/ Strauchgruppe 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
Fläche in ha: 0.0579 

4. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20094 
Biotopname: Feldgehölz; Weide; frisch-trocken 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
Fläche in ha: 1.3077 

10. Laufende Nummer im Landkreis: 
NWM20494 
Biotopname:  permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.3087 

5. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20092 
Biotopname: permanentes Kleingewässer; Phragmites-Röhricht; 
Gehölz 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha: 0.1891 

11. Laufende Nummer im Landkreis: 
NWM20490 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.0209 

6. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20083 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha: 0.1569 

12. Laufende Nummer im Landkreis: 
NWM20487 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.0125 

 

Von den Planinhalten, die von der bisherigen und aktuellen Nutzung der Fläche nicht maß-
geblich abweichen, gehen aufgrund der Vorbelastung durch Bahnstrecke und Bundesstraße 
keine zusätzlichen direkten und mittelbaren erheblichen Auswirkungen auf die umgebenden 
Biotope aus. 

3.7.2. Lebensräume im Bereich des Eingriffs 

Die Vorhabenfläche stellt sich als vollständig geschotterte Lagerfläche dar. Im Süden der Plan-
fläche befinden sich zum Zeitpunkt der Begehung (26.02.2021) mehrere Aufschüttungen so-
wie Container. Die Fläche ist bis auf drei Jungbäume komplett vegetationsfrei. 

3.7.3. Fauna 

Es ist davon auszugehen, dass eine eingriffsrelevante Betroffenheit des Schutzgutes Tiere durch 
Umsetzung der Planinhalte nicht gegeben sein wird. Weitere Ausführungen zur Fauna finden 
sich im Fachbeitrag Artenschutz. 

3.8. Kulturgüter 

Das Vorhandensein von Bau- und Bodendenkmalen im Geltungsbereich kann aufgrund der 
Lage und Historie des Plangebietes ausgeschlossen werden. Bau- und Bodendenkmale sind 
auch in optischer Hinsicht infolge der aktuell vorhandenen Nutzung der Fläche sowie der von 
Bahn- und Straßenverkehr ausgehenden Vorbelastung nicht betroffen. 

3.9. Sonstige Sachgüter 

Eine negative Betroffenheit von sonstigen Sachgütern ist nicht zu erwarten. 
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4. Wirkung des Vorhabens auf die Umwelt 

4.1. Umweltentwicklung ohne Realisierung des Vorhabens 

Bei der Vorhabenfläche handelt es sich um eine Fläche mit langjährig stark gestörtem, nicht 
natürlich gewachsenem Boden, der stark verdichtet und oberflächlich mit Schotter bedeckt ist. 
Das Maß der baulichen Nutzung im festgesetzten Plangebiet wird durch die Festsetzung einer 
GRZ bestimmt. Diese beträgt in allen ausgewiesenen Bereichen dem aktuellen Ausgangszu-
stand entsprechend 0,8. 

Eine Realisierung des Vorhabens führt insofern zu keiner maßgeblichen Veränderung des der-
zeitigen Zustands. Im Umkehrschluss würde der Zustand der Fläche auch ohne Umsetzung der 
Planinhalte lage- und vorbelastungsbedingt nicht störungsärmer oder naturnäher werden. 

4.2. Umweltentwicklung bei Realisierung des Vorhabens 

4.2.1. Erschließung 

Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Gebietes erfolgt von der Dorfstraße aus, die unmittelbar an die Bundes-
straße B 105 anbindet. 

Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung 

Auf dem Flurstück befinden sich keine öffentlichen wasserwirtschaftlichen Anlagen des Zweck-
verbandes Wismar. 

Niederschlagswasserableitung 

Das von bebauten oder künstlich befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser ist ent-
sprechend § 54 des WHG als Abwasser einzustufen. Damit unterliegt es grundsätzlich der 
Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Neuburg. Für den vorhandenen Gewerbestandort 
ist keine Niederschlagswasserableitung vorhanden. 

Elektroenergieversorgung 

Im Plangebiet befinden sich Leitungs- und Anlagen der E.ON edis. Ein Anschluss an die vor-
handenen Anlagen zur Versorgung des Planvorhabens ist möglich. Dazu ist eine Erweiterung 
der Stromverteilungsanlagen erforderlich, für die eine entsprechende Fläche im öffentlichen 
Bauraum gem. DIN 1998 bereit zu stellen ist. 

4.2.2. Baubedingte Wirkungen 

Baubedingte Wirkungen werden durch die Präsenz von Baufahrzeugen und Menschen hervor-
gerufen. Diese aber entsprechen hinsichtlich Intensität und Dauer der umgebenden Einflüsse 
durch das benachbarte Gewerbegebiet, die Bundesstraße und die Bahnstrecke. 

4.2.3. Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 

Die anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des geplanten Vorhabens entsprechen einer 
innerörtlichen Gewerbenutzung. Die Frequentierung des Plangebietes durch den Menschen 
wird sich dabei nicht erhöhen, schon jetzt wird die nahe Umgebung vollumfänglich mit inten-
siver Frequenz vom Menschen vor allem per Auto und Bahn genutzt. Die Fläche selbst dient 
derzeit als Lagerfläche und wird mit Baufahrzeugen befahren. Die Festsetzungen werden somit 
keine neuen oder intensiveren anlage- und betriebsbedingten Wirkungen hervorrufen. 

4.2.4. Vermeidung und Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen 

Folgende Gesichtspunkte zielen auf die Vermeidung eines Eingriffs: 

• Die vorgesehene Nutzung ist in der Umgebung des Plangebietes nicht neu, sondern 
erhöht sich innerhalb eines verträglichen Rahmens lediglich in ihrer Intensität. Östlich 
angrenzend befinden sich bereits großräumige Gewerbeflächen. 
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• Die vorhandenen Zuwegungen über die Dorfstraße sowie die B 105 bleiben bestehen  

• Die mögliche Bebauung wird durch Baugrenzen festgesetzt  

4.3. Verbleibende, erhebliche Beeinträchtigungen pro Schutzgut 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gem. § 14 Abs. 1 BNatSchG folgendermaßen definiert: 

„Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Ausgehend von der stets stark vom Menschen beeinflussten Nutzungshistorie der betreffenden 
Fläche ergeben die Festsetzungen des B-Plans keine über den Status Quo hinaus gehenden 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung der Grundfläche. Die Freifläche ist mithilfe der Bio-
topkartieranleitung MV derzeit als OVP „Parkplatz, versiegelte Freifläche“ definierbar. Nach 
Realisierung der Planinhalte ändert sich nichts an dieser Definition. 

Eine Veränderung des mit der der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwas-
serspiegels ist aufgrund der Vorprägung des Areals und der fehlenden Notwendigkeit der Ent-
wässerung bau-, anlage- und betriebsbedingt ausgeschlossen. 

Die festsetzungsbedingt mögliche Nutzung und Gestaltung der Fläche orientiert sich im We-
sentlichen am Bestand und ist insofern nicht geeignet, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes erheblich zu beeinträchtigen. Die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts auf der betreffenden, stets naturfernen und anthropo-
gen stark gestörten Fläche ist infolge der langjährigen Vornutzung und Vegetationslosigkeit 
der Fläche selbst, aber auch durch die unmittelbar angrenzenden Verkehrstrassen (Bahn und 
Bundesstraße) stark eingeschränkt. Die Umsetzung der Planinhalte wird dieses äußerst geringe 
Potenzial weder vergrößern noch mindern. 

Da die festsetzungsbedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen nicht als erheblich im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BNatSchG zu bewerten sind, sind die Voraussetzungen für eine Eingriffsdefi-
nition nicht erfüllt. Aufgrund dessen bedarf die Umsetzung der Planinhalte vorliegend auch 
keiner Eingriffskompensation. 

5. Zusammenfassung und Eingriffsbilanz 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 werden die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine gewerbliche Nutzung des Geländes der ehemaligen Verladestation am Bahnhof Ha-
gebök geschaffen. Das Plangebiet befindet sich in der Ortsrandlage von Hagebök, westlich 
der Bundesstraße B 105 in Richtung Neubukow. 

Geplant ist die Nutzung als Abstellplatz für Container und Baumaschinen und Lagerfläche für 
die Zwischenlagerung von Kies, Sand und anderen Baustoffen. Zu den betriebsnotwendigen 
Anlagen und Einrichtungen gehört auch die Errichtung eines Gebäudes in Containerbauweise 
zur Büronutzung und für Wartungsarbeiten. Damit unterscheidet sich der geplante Zustand 
nicht wesentlich vom naturfernen und störungsreichen, vom umgebenden Bahn- und Straßen-
verkehr geprägten Ausgangszustand der Fläche. 

Die geplante Realisierung der Satzung der Gemeinde Neuburg über den Bebauungsplan 
Nr. 17 generiert unter Beacht5ung der Eingriffsdefinition im Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG 
keinen kompensationspflichtigen Eingriff. 

Infolge der stark anthropogen beeinflussten Vorprägung und Lage des Plangebietes sind dar-
über hinaus erhebliche Beeinträchtigungen der übrigen Schutzgüter durch Planrealisierung 
ebenfalls ausgeschlossen. Die bauleitplanerische Klarstellung und Beanspruchung dieser Flä-
che führt zur Schonung naturnaher, störungsarmer Freiflächen. 
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1. Anlass 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 werden die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine gewerbliche Nutzung des Geländes der ehemaligen Verladestation am Bahnhof 
Hagebök geschaffen. Das Plangebiet befindet sich in der Ortsrandlage von Hagebök, west-
lich der Bundesstraße B 105 in Richtung Neubukow. Die verkehrliche Anbindung bietet 
günstige Voraussetzungen für die Entwicklung eines Gewerbestandortes.  

Geplant ist die Nutzung als Abstellplatz für Container und Baumaschinen und Lagerfläche 
für die Zwischenlagerung von Kies, Sand und anderen Baustoffen. Zu den betriebsnotwen-
digen Anlagen und Einrichtungen gehört auch die Errichtung eines Gebäudes in Container-
bauweise zur Büronutzung und für Wartungsarbeiten. 

Im Zuge der Planung und Planrealisierung sind die Belange des im Bundesnaturschutzrecht 
verankerten Artenschutzes zu berücksichtigen. Insbesondere ist zu prüfen, ob bzw. in wel-
chem Ausmaß das Vorhaben Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG (s.u.) verur-
sachen kann. Der vorliegende Fachbeitrag legt dar, ob bzw. inwieweit besonders bzw. streng 
geschützte Tier- und Pflanzenarten vom Vorhaben betroffen sein können. 

Ausschlaggebend sind dabei der direkte Einfluss der Nutzung auf den betroffenen Lebens-
raum (Tötung, Verletzung, Beschädigung, Zerstörung) sowie indirekte Wirkungen des Vorha-
bens auf umgebende, störungsempfindliche Arten durch Lärm und Bewegungen (Störung 
durch Scheuchwirkung). 

 

2. Artenschutzrechtliche Grundlage (§ 44 BNatSchG) 

§ 44 BNatSchG benennt die zu prüfenden, artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände: 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren (Zugriffsverbote). (…)“ 

Gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG gilt Folgendes:  

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durch-
geführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buch-
stabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder sol-
che Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-
trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei An-
wendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 
kann,  
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2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
wer-den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschütz-
te Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens 
kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“  

Kann ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nicht ausgeschlossen werden, besteht die 
Möglichkeit der Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG: Demnach können die nach Lan-
desrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden von den Verboten des 
§ 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, u.a. aus anderen zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf allerdings nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art – bezüglich derer 
die Ausnahme zugelassen werden soll - nicht verschlechtert. 

Im Rahmen der Bewertung von zulässigen Eingriffen im Sinne von § 17 Abs. 1 und Vorhaben 
im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG (letzteres hier vorliegend: Das Vorhaben wird 
nach § 34 BauGB beurteilt) und ihren Auswirkungen auf den Besonderen Artenschutz sind, 
wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, somit alle europäischen Vogelarten sowie auf 
Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen. 
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Abbildung 1: Schema zur Ableitung der Europäisch geschützten Arten, die bei Vorhaben gemäß §44 Abs. 5 
BNatSchG prüfrelevant sind. Quelle: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf, abgeru-
fen am 04.05.2018. 

3. Funktionsprinzip des Besonderen Artenschutzes 

Die §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG befassen sich unter entsprechender vorhabenbezo-
gener Einschränkung durch § 44 Abs. 5 BNatSchG in Bezug auf europäische Vogelarten 
und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (vgl. Abb. 1) mit den Verboten: 

1. Nachstellen, fangen, verletzen und Töten wild lebender Tiere sowie Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen (Tötungsverbot), 

2. Erhebliche Störung wild lebender Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten (Störungsverbot), 

3. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere (Zerstörungsverbot). 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG bezieht sich auf die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen (Zu-
griffsverbote). 

Im Zusammenhang mit dem Tötungsverbot ist wesentlich, dass insbesondere das Bundes-
verwaltungsgericht mit Urteil vom 28.04.2016 (Az. 9 A 9.15, Rn. 141) auf folgende, für die 
artenschutzrechtliche Prognose wesentliche, Voraussetzungen hingewiesen hat: 

Die im Rahmen des besonderen Artenschutzes zu betrachtenden Arten leben nicht in unbe-
rührter Natur, sondern in vom Menschen gestalteten Naturräumen mit jeglichen damit ver-
bundenen anthropogenen Elementen und Gefahren, die insofern auch Teil des sog. Allge-
meinen Lebensrisikos der jeweils zu betrachtenden Arten sind. Das Allgemeine Lebensrisiko 
der im Umfeld des Vorhabens wild lebenden Arten wird insbesondere geprägt durch die Ge-
fahren des Straßenverkehrs und der Prädation durch Haustiere. Unter anderem diese anth-

https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf
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ropogenen Gefahren gehören zum sog. Grundrisiko der im Umfeld wild lebenden Arten. 
Das vorhabenbezogene Grundrisiko einer Art ist insofern kein Nullrisiko. 

Desweiteren hat u.a. das o.g. höchstrichterliche Urteil klargestellt, dass nur dann eine signifi-
kante Erhöhung des Tötungsrisikos gegeben ist, wenn das Vorhaben das Hinzutreten beson-
derer Umstände hervorruft. 

Das Vorhaben umfasst vorliegend die Nutzung einer ehemaligen Verladestation als Abstell-
platz für Container und Baumaschinen und Lagerfläche für die Zwischenlagerung von Kies, 
Sand und anderen Baustoffen. Grundsätzlich ändert das Vorhaben somit nicht die vorhan-
dene Habitatstruktur. Bei der vorhabenbezogenen artenschutzrechtlichen Beurteilung ist dies 
stets zu berücksichtigen. 

Dies gilt im übertragenen Sinne auch für das Störungsverbot. Die Störempfindlichkeit sied-
lungstypischer Arten in Bezug auf anthropogene Einflüsse ist erheblich geringer als diejenige 
der in ausschließlich naturnahen, siedlungsfernen und störungsarmen Habitaten lebenden 
Tiere. Unter diesem Aspekt stets zu beachten ist, dass eine Störung im artenschutzrechtlichen 
Sinne nur dann erheblich und relevant ist, „wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert.“ Bei siedlungstypischen Arten ist die 
Schwelle zu einer vorhabenbedingten Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer loka-
len Population erheblich höher als bei ausschließlich siedlungsfern lebenden Arten. 

Im Hinblick auf das Zerstörungsverbot ist stets zu unterscheiden zwischen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten, die saisonal (also pro Brut- und/oder Rastperiode) wechseln und solchen, 
die eine gewisse Stetigkeit aufweisen. Eine vom (eingeschränkt mobilen und stenöken) Eremi-
ten besetzte, vermulmte alte Steileiche weist beispielweise eine weitaus höhere Stetigkeit und 
artenschutzrechtliche Relevanz auf, als das in der Regel jährlich neu innerhalb oft saisonal 
wechselnder Reviere angelegte Nest eines (sehr mobilen und habitatflexiblen) Gehölzbrüters. 

Sofern Schutzmaßnahmen erforderlich sind, ist zwingend das bundesrechtliche Grundprinzip 
der Verhältnismäßigkeit anzuwenden. Dies bedeutet, dass die ggf. erforderliche Vermeidung 
des vorhabenbezogenen Eintritts auch artenschutzrechtlicher Verbote stets mit den mildesten 
wirksamen Mitteln erfolgen muss. 

 

4. Räumliche Lage und Kurzcharakterisierung 

Das als Gewerbegebiet ausgewiesene Plangebiet befindet sich in der Randlage der Ortslage 
Hagebök zwischen der Bundesstraße B 105 und der Bahnanlage der DB, an die sich die 
durch den ATR-Landhandel gewerblich genutzten Bauflächen anschließen. 

Gemäß § 1(3) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird das Baugebiet als Gewerbege-
biet (GE) gemäß § 8 BauNVO ausgewiesen. 

Die Baufläche wurde in drei Bereiche gegliedert, in denen folgende Nutzungen zulässig sind: 

Bereich 1: Lagerplatz für Maschinen, Geräte und Container 

Bereich 2: Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

Bereich 3: Lagerplatz für Schüttgut. 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 3500 m² und wird wie folgt 
begrenzt: 

• im Norden: durch die Dorfstraße 

• im Westen: durch die Bahnstrecke der DB AG und weiter den Gewerbebetrieb  

der Firma ATR Landhandel 

• im Süden: durch die Bahnanlagen der DB AG 

• im Osten: durch die Bundesstraße B 105 
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Abbildung 2: Übersicht über die Lage des Plangebietes (rot umrandet). Kartengrundlage: Kartenportal Umwelt M-
V 2021. 

 

5. Merkmale der geplanten Geländenutzung 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 „Gewerbestandort Hagebök-Ost“ der Gemeinde Neuburg 
werden die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Nutzung 
des Geländes der ehemaligen Verladestation am Bahnhof Hagebök geschaffen. Geplant ist 
die Nutzung als Abstellplatz für Container und Baumaschinen und Lagerfläche für die Zwi-
schenlagerung von Kies, Sand und anderen Baustoffen. Zu den betriebsnotwendigen Anla-
gen und Einrichtungen gehört auch die Errichtung eines Gebäudes in Containerbauweise zur 
Büronutzung und für Wartungsarbeiten. 

Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über die Dorfstraße im Norden. Im Osten 
wird das Plangebiet begrenzt durch die B 105, im Westen durch die vorhandene Bahntrasse.  

Das Maß der baulichen Nutzung im festgesetzten Plangebiet wird durch die Festsetzung einer 
GRZ bestimmt. Diese beträgt in allen ausgewiesenen Bereichen 0,8. 
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Abbildung 3: Entwurf Planzeichnung B-Plan Nr. 17. Quelle: BAB Wismar 2021. 
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6. Bewertung 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die topografische Lage des Plangebietes im Kontext 
der umgebenden Schutzgebietskulisse. Diese wird vorliegend alleine vom Vogelschutzgebiet 
SPA DE 1934-401 „Wismarbucht und Salzhaff“ geprägt. Die minimale Entfernung des Plan-
gebietes zum Schutzgebiet beträgt ca. 270 m. 

Abbildung 4: Plangebiet (rot) im Zusammenhang mit der Natura2000-Kulisse. Kartengrundlage: Kartenportal 
Umwelt M-V 2021. 

Eine Unverträglichkeit der Planinhalte mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebiets 
ergibt sich infolge der störungsreichen Lage des Plangebiets zwischen Bahnlinie und Bundes-
straße nicht. Des Weiteren entspricht die stark anthropogen überformte Habitatstruktur nicht 
den Ansprüchen der Zielarten des Vogelschutzgebietes. Eine Beeinträchtigung der maßgebli-
chen Gebietsbestandteile (Zielarten und deren Lebensraumelemente) ist daher sicher ausge-
schlossen. 

Insofern lassen sich aus der räumlichen Anordnung von Plangebiet und Vogelschutzgebiet 
keine ggf. auch artenschutzrechtlich relevanten Sachverhalte ableiten. 
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6.1. Pflanzen-, Biotop- und Habitatpotenzial für den Artenschutz 

6.1.1. Geschützte Biotope 

Abbildung 5: Luftbild des Umfeldes der Planung mit Darstellung der geschützten Biotope, rot umrandet = Plan-
gebiet. Quelle: Kartenportal Umwelt M-V 2021. 

Im Plangebiet bzw. daran angrenzend befinden sich gemäß Biotopkataster MV nachfolgend 
aufgeführte geschützte Biotope: 

1. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20110 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha:  0.0731 

7. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20077 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.0762 

2. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20104 
Biotopname: Feuchtgrünland; Phragmites-Röhricht; aufgelassen 
Gesetzesbegriff: Röhrichtbestände und Riede 
Fläche in ha: 1.3269 

8. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20085 
Biotopname: temporäres Kleingewässer; verbuscht; 
Weide; undiff. Röhricht 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.5037 

3. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20097 
Biotopname: permanentes Kleingewässer; Phragmites-Röhricht; 
Gehölz 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha: 0.4392 

9. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20497 
Biotopname: Gebüsch/ Strauchgruppe 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
Fläche in ha: 0.0579 

4. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20094 
Biotopname: Feldgehölz; Weide; frisch-trocken 
Gesetzesbegriff: Naturnahe Feldgehölze 
Fläche in ha: 1.3077 

10. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20494 
Biotopname:  permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.3087 

5. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20092 
Biotopname: permanentes Kleingewässer; Phragmites-Röhricht; 
Gehölz 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha: 0.1891 

11. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20490 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.0209 

6. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20083 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der Uferveg. 
Fläche in ha: 0.1569 

12. Laufende Nummer im Landkreis: NWM20487 
Biotopname: permanentes Kleingewässer 
Gesetzesbegriff: Stehende Kleingewässer, einschl. der 
Uferveg. 
Fläche in ha: 0.0125 
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Von den Planinhalten, die von der bisherigen und aktuellen Nutzung der Fläche nicht maß-
geblich abweichen, gehen aufgrund der Vorbelastung durch Bahnstrecke und Bundesstraße 
keine zusätzlichen direkten und mittelbaren erheblichen Auswirkungen auf die umgebenden 
Biotope aus. 

Insofern lassen sich aus der räumlichen Anordnung von Plangebiet und umgebender Biotop-
kulisse keine ggf. auch artenschutzrechtlich relevanten Sachverhalte ableiten. 

6.1.2. Biotope und Lebensräume 

Die Vorhabenfläche stellt sich aktuell bereits als Lagerfläche dar. Im Süden der Planfläche 
befinden sich zum Zeitpunkt der Begehung (26.02.2021) mehrere Aufschüttungen sowie 
Container. Die Fläche ist bis auf drei Jungbäume komplett vegetationsfrei. 

  

Abbildung 6: links: geschotterte Fläche; rechts: Flächengrenze mit Böschungsbewuchs und angrenzendem Gleis-
bett. Quelle: STADT LAND FLUSS 26.02.2021. 

  

Abbildung 7: links: drei Bestandsgehölze und Fahrbahnböschung mit Begleitgrün der angrenzenden B 105; 
rechts: Betonelemente zur Begrenzung der Fläche. Quelle: STADT LAND FLUSS 26.02.2021. 

  

Abbildung 8: links: Birke auf geschotterter Fläche; rechts: geschotterte Fläche mit Böschungsbewuchs. Quelle: 
STADT LAND FLUSS 26.02.2021. 
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Im südlichen Bereich der Planfläche bilden teilweise Betonplatten aus vorherigen Nutzungen 
den Untergrund. (siehe nachfolgende Abbildung)  

  

Abbildung 9: links: vollversiegelte Betonfläche mit Lagercontainern, Schütthaufen und angrenzendem Gleisbett; 
rechts: Schutthaufen mit Lagercontainer und angrenzender B 105. Quelle: STADT LAND FLUSS 26.02.2021. 

Nachfolgend wird auf die einzelnen Artengruppen näher eingegangen. 

6.2. Bewertung nach Artengruppen 

Vögel 

Von den Festsetzungen betroffen ist hauptsächlich der Biotoptyp „Brache der Verkehrs- und 
Industriefläche“. Die Erfassung des Plangebietes erfolgte am 26.02.2021, aufgrund der 
vorgefundenen Biotopstruktur wird eine Potentialabschätzung für Brutvögel vorgenommen. 

Innerhalb des Plangebietes befanden sich zum Aufnahmezeitpunkt keine größeren Gehölz-
strukturen, die von Gehölzbrütern als Bruthabitat genutzt werden könnten. Auf der Fläche 
befinden sich drei Jungbäume (vgl. Abb. 7 und 8). Diese sind für Gehölzbrüter aufgrund 
ihres jungen Alters und des lichten Habitus‘ ungeeignet und insofern nestfrei. Für gehölzbrü-
ter geeignete Strukturen befinden sich hingegen außerhalb des Geltungsbereiches im Nord-
osten, im Bereich des Feldgehölzes, im Norden entlang der Hecken sowie im Ort Hagebök 
selbst. Hier treten potentiell folgende gehölzgebundene Arten auf:  

Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig, Goldammer, Blaumeise, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, 
Ringeltaube, Buchfink, Gimpel, Grünfink, Heckenbraunelle. 

Diese Arten zeichnen sich allesamt durch eine jährlich hohe Flexibilität bei der Brutplatzwahl 
und eine geringe Scheu gegenüber dem Menschen sowie technischen Einrichtungen und 
baulichen Anlagen aus, so dass die Planumsetzung in den umliegenden potenziellen Brutha-
bitaten keine Änderung der aktuell (und auch weiterhin) maßgeblich von Bahnstrecke und 
insb. Bundesstraße geprägten Habitatpotenziale generieren wird. 

Gehölzbrüter 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein 

Die Tötung adulter Tiere und das Zerstören von Nestern und Nestlingen sind bau-, anlage- 
und betriebsbedingt nicht möglich, da der Geltungsbereich des Plangebietes keine geeigne-
ten Strukturen für gehölzbrütende Arten aufweist bzw. keine Nester vorhanden sind. 

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

Bei den genannten Arten, die potenziell nicht innerhalb, sondern nur außerhalb des Gel-
tungsbereiches vorkommen können, handelt es sich um verbreitete Arten, die häufig in der 
Nähe des Menschen anzutreffen sind. Daher ist eine Störung der Arten mit Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen durch das Vorhaben ausgeschlossen, 
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zumal auch weiterhin maßgebliche Habitateinflüsse vom Bahn- und Straßenverkehr ausge-
hen werden. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Im Geltungsbereich gibt es keine Fortpflanzungsstätten von Vögeln. 

Bodenbrüter 

Zum Zeitpunkt der Begehung am 26.02.2021 war die gesamte Vorhabenfläche nahezu 
vegetationsfrei (bis auf 3 junge Bestandsbäume) und mit einer geschlossenen Schotterschicht 
bedeckt. Einzelne Bereiche sind mit Betonplatten voll versiegelt. Für Bodenbrüter bietet die 
Fläche aufgrund der auf der Fläche bereits vorhandenen Lagernutzung sowie der zusätzli-
chen Belastung durch Verkehrslärm der B 105 und der angrenzenden Bahntrasse Rostock – 
Wismar kein Potenzial. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung ?      Nein 

Erhebliche Störung     
(negative Auswirkungen auf lokale Population)  Nein 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?    Nein 

Demzufolge ist davon auszugehen, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der 
bodenbrütenden Arten durch das Vorhaben nicht gegeben ist. 

 

Gebäudebrüter 

Die Vorhabenfläche bietet keinerlei Potenzial für gebäudebrütende Vogelarten. Es sind keine 
Gebäude auf der Vorhabenfläche vorhanden. Die außerhalb des Plangebietes liegende La-
gerhalle im Westen bietet im Gegensatz dazu Potenzial für entsprechende gebäudebrütende 
Arten wie z.B. Rauch- und Mehlschwalbe, Hausrotschwanz und Haussperling. Für diese ist 
das Plangebiet ohne Bedeutung. 

Tötung ?      Nein 

Erhebliche Störung     
(negative Auswirkungen auf lokale Population)  Nein 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?    Nein 

Demzufolge ist davon auszugehen, dass eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der 
gebäudebrütenden Arten durch das Vorhaben nicht gegeben ist. 
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Säugetiere 

Tabelle 1: Gem. Anh. II bzw. IV geschützte Säugetierarten in M-V. Quelle: LUNG M-V 2021. 

Säugetierarten, die dem besonderen Artenschutz unterliegen, sind im Hinblick auf die Plan-
inhalte irrelevant bzw. ausgehend von den vorhandenen Biotoptypen sehr wahrscheinlich 
nicht vorhanden.  

Unter den Säugetieren nehmen insbesondere die Fledermäuse im Rahmen der Bauleitpla-
nung artenschutzrechtlich eine bedeutende Rolle ein. Für Fledermäuse ergeben sich vorlie-
gend allerdings keine negativen Auswirkungen, da in die angrenzenden Heckenstrukturen 
und den Gehölzgürtel im Norden (beides außerhalb des Geltungsbereiches) nicht eingegrif-
fen wird.  

Auf der, bis auf drei Jungbäumen, nahezu vegetationsfreien Planfläche geht unter Umstän-
den eine kleine Nahrungsfläche verloren, die Tiere können jedoch in die Umgebung auswei-
chen. 

Für alle übrigen artenschutzrechtlich relevanten, d.h. in Anhang IV FFH-RL gelisteten Säuge-
tierarten (vgl. Tab. 1) spielt das Plangebiet keine Rolle, da die hier vorhandene Biotopstruk-
tur nicht mit den Ansprüchen der jeweiligen Art übereinstimmt. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 
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Amphibien 

Die zur Nutzung vorgesehene Planfläche übernimmt lagebedingt für Amphibien keine bzw. 
keine bedeutende Funktion. Die Planung greift weder in Gewässer selbst, noch in dessen 
Uferbereiche ein. Auch Überwinterungsmöglichkeiten fehlen auf der Fläche vollständig. 

Darüber hinaus wäre das von Bahn und Bundesstraße ausgehende Gefährdungspotenzial im 
Falle einer Wanderung bereits so hoch, dass die Planinhalte keine besonderen Umstände 
erzeugen, die eine darüber hinaus gehende signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos hervor-
rufen würden. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

Reptilien 

Ein Vorkommen von Reptilien innerhalb angrenzender Biotope ist wahrscheinlich. Entlang 
des angrenzenden Gleisbettes westlich der Planfläche können Bereiche von Reptilen als Son-
nenplätze und Verstecke genutzt werden.  

Aufgrund mangelnden Bewuchses auf der Planfläche selbst ist ein Vorkommen von Reptilen 
dort sehr unwahrscheinlich. Es fehlt hier die nötige Deckung vor Fraßfeinden sowie das Vor-
handensein von Schattenplätzen/Verstecken. Zusätzlich stellt der fehlende Bewuchs auch ein 
Mangel an Nahrungspflanzen für Insekten dar, welche wiederum die Nahrungsgrundlage für 
Reptilien darstellen. Eiablagemöglichkeiten (sandiger offener Boden) fehlen gänzlich. 

Die Zauneidechse ist eine streng geschützte Tierart, die in der Roten Liste Deutschlands und 
Mecklenburg-Vorpommerns der Kategorie 2 (stark gefährdet) zugeordnet ist.  

Die Habitatansprüche der Zauneidechse sind sehr spezifisch. Sie benötigt ein gutes Nah-
rungsangebot, das nur durch eine abwechslungsreiche Vegetation gewährleistet werden 
kann, ebenso müssen ausreichend offene Sonnenplätze und Unterschlupfmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen.  

Die ebenfalls nach Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG bedeutsamen Arten Europäi-
sche Sumpfschildkröte und Glattnatter kommen im Plangebiet wegen erheblich von deren 
Habitatansprüchen abweichender Biotopstrukturen nicht vor. 

Die vorgesehene Umgrenzung der Vorhabenfläche mit einer 1,6 m hohen Stützmauer (Be-
tonelemente, vgl. Abb. 6) verhindert das Eindringen von Individuen auf die Lagerfläche. So-
mit wird ein mögliches Überfahren während des Betriebszustandes der Anlage verhindert. 

Die Umsetzung der Planinhalte führt zu keinen Einschränkungen für die Zauneidechse und 
andere Reptilien.  

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

Tötung?     Nein 

Tiere, die die Fläche möglicherweise als Sonnenplatz aufsuchen, können bei Bautätigkeiten 
in die nähere Umgebung flüchten. Durch die B 105 und die angrenzende Bahntrasse exis-
tiert bereits eine hohe Vorbelastung bezüglich des natürlichen Tötungsrisikos. Überwinte-
rungsplätze sind aufgrund des fehlenden, grabbaren Untergrunds nicht zu erwarten.  

Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)?  Nein 
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Es gelten die unter „Tötung“ getroffenen Aussagen analog. 

Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

Es gelten die unter „Tötung“ getroffenen Aussagen analog. 

 

Rundmäuler und Fische 

Vorhabenbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf diese Artengruppe sind nicht gegeben. 
Mit einem Vorkommen der in Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG für M-V gelisteten 
Zielarten (Fluss-, Bach-, Meerneunauge, Lachs, Rapfen, Bitterling, Steinbeißer, Schlamm-
peitzger, Maifisch, Finte, Groppe) nicht zu rechnen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

Schmetterlinge 

Für die in M-V gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschützten Arten Skabi-
osen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel und Großer Feuerfalter existieren im Plangebiet keine 
geeigneten Habitate. 

Es fehlt an ausreichend Nektarpflanzen für die Falter. Daher kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Vorhabenfläche für Schmetterlinge generell keine Rolle als geeignetes Habitat 
spielt und keine negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

Käfer 

Mit dem Auftreten der in M-V gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschütz-
ten Zielarten Großer Eichenbock, Breitrand, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Eremit, 
Hirschkäfer und Menetries’ Laufkäfer ist infolge der im Plangebiet ungeeigneten Biotopstruk-
turen nicht zu rechnen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG) 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 



Satzung der Gemeinde Neuburg über den Bebauungsplan Nr. 17  Fachbeitrag Artenschutz 

STADT LAND FLUSS, Dorfstraße 6, 18211 Rabenhorst - 16 - 

Libellen 

Auf der Vorhabenfläche selbst existieren keine permanenten wasserführenden Gewässerbio-
tope mit Habitatpotential für Libellen. Die für die Eiablage geeigneten Kleingewässer befin-
det sich außerhalb des Planbereiches und werden von den Planinhalten nicht tangiert. So 
sind vorhabenbedingte, direkte und mittelbare Auswirkungen des Vorhabens auf diese Ar-
tengruppe in jedem Fall nicht gegeben. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

Weichtiere 

Mit dem Auftreten der in M-V gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschütz-
ten Zielarten Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Vierzähnige Windel-
schnecke (allesamt feucht- und Nasswiesenarten) sowie die Kleine Flussmuschel (Art oligo- 
bis mesotropher Bäche und Flüsse) ist infolge der im Plangebiet nicht geeigneten Biotop-
strukturen nicht zu rechnen. 

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Tötung?     Nein 

• Erhebliche Störung 
(negative Auswirkung auf lokale Population)? Nein 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten?  Nein 

 

Pflanzen 

Die nach Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG geschützten europäischen Zielarten 
des Landes M-V (Sumpf-Engelwurz, Schwimmendes Froschkraut, Sand-Silberscharte, Frauen-
schuh, Sumpf-Glanzkraut, Kriechender Scheiberich, Firnisglänzendes Sichelmoos, Grünes 
Besenmoos) kommen im Plangebiet aufgrund der Nichteignung der Biotopstruktur bzw. 
Standortmerkmalen nicht vor.  

Vorhabenbezogene Konflikte (§ 44 BNatSchG): 

• Entnahme aus der Natur?    Nein 

• Beschädigung der Pflanzen oder Standorte?  Nein 

• Zerstörung der Pflanzen oder Standorte?  Nein 
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7. Zusammenfassung 

Im Zuge der Satzung der Gemeinde Neuburg über den Bebauungsplan Nr. 17 ist der be-
sondere Artenschutz mit zu betrachten. 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortsrandlage von Hagebök, westlich der Bundesstraße 
B 105 in Richtung Neubukow. Von der betroffenen Fläche geht eine für den Artenschutz 
untergeordnete Bedeutung aus. Auf Grundlage der in 2021 durchgeführten Geländeerfas-
sung und der daraus abgeleiteten Potentialeinschätzung ist mit dem vorhabenbedingten Ein-
tritt von Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 BNatSchG nicht zu rechnen.  

 

Rabenhorst, den 09.12.2021 

 

 

Oliver Hellweg 
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Grundlagen der Planung 
 
Folgende Gesetze bilden die Grundlage für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Neuburg: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
  03. November 2017  (BGBl. I S. 3634)  einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen    
   
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung     
  vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)  einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen  
 
- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dez. 1990 (BGBl. 1991 I S.58) einschließlich  
  aller rechtskräftigen Änderungen 
 
 
Anlass und Ziel der Planung 
 
Der Änderungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuburg befindet 
sich in der Gemarkung Hagebök, Flur 1, westlich der Bundesstraße B 105 in Richtung Neubukow. 
Der räumliche Geltungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche von 
ca. 3500 m² und wird wie folgt begrenzt: 

 
im Norden  : durch die Dorfstraße 
im Westen  : durch die Bahnstrecke der DB AG und weiter den  
     Gewerbebetrieb der Firma ATR Landhandel 
im Süden   : durch die Bahnanlagen der DB AG 
im Osten   : durch die Bundesstraße B 105 

 
Der Änderungsbereich betrifft die Flurstücke 94 und 99/4 (teilw.). 
 
Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird für diese Fläche der Bebauungsplan Nr. 17 
„Gewerbestandort Hagebök-Ost“ mit folgender Zielstellung aufgestellt: 
 
Das Gelände wurde ehemals als Verladestation am Bahnhof Hagebök genutzt. Das Gelände ist 
beräumt, die alte Lagerhalle und baulichen Anlagen der Verladestation wurden beseitigt und so für 
eine städtebaulich sinnvolle Nachnutzung vorbereitet. 
Die Entwicklung des Gewerbestandortes fügt sich aufgrund der Lage zwischen Bahn und 
Bundesstraße und die durch den ATR-Landhandel gewerblich genutzten Bauflächen im direkten 
Umfeld der Planung in das städtebauliche Entwicklungskonzept der Gemeinde für den Ortsteil 
Hagebök ein.  
 
Mit der Nachnutzung der ehemaligen Verladestation des Bahnhofes entspricht die vorliegende 
Planung dem Ziel und den Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung, die Ausweisung 
gewerblicher Siedlungsflächen gemäß 4.1 (4) RREP WM bedarfsgerecht auf die Zentralen Orte zu 
konzentrieren bzw. in Gemeinden ohne Zentralfunktion die gewerbliche Bauflächenentwicklung auf 
den Eigenbedarf der vorhandenen Unternehmen auszurichten. Da das Plangebiet bisher einen 
städtebaulichen Missstand darstellt, der mit der aktuellen Planung behoben wird, und das Areal 
aufgrund seiner geringen Größe von 3500 m² keine zusätzlichen Unternehmensansiedlungen zulässt, 
entspricht die Planung dem oben genannten Programmsatz. Zudem entspricht die vorliegende 
Planung mit der Nachnutzung der ehemaligen Verladestation dem Grundsatz einer 
Flächenreduzierungsstrategie gem. 4.1 (3) LEP M-V.   
 
Mit dem Bebauungsplan werden die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
gewerbliche Nutzung des Geländes der ehemaligen Verladestation am Bahnhof Hagebök geschaffen. 
Geplant ist die Nutzung als Abstellplatz für Container und Baumaschinen und Lagerfläche für die 
Zwischenlagerung von Kies, Sand und anderen Baustoffen. Zu den betriebsnotwendigen Anlagen und 
Einrichtungen gehört auch die Errichtung eines Gebäudes in Containerbauweise zur Büronutzung und 
für Wartungsarbeiten. 
Die verkehrliche Anbindung bietet günstige Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
Gewerbestandortes. Immissionsschutzrechtliche Konflikte gegenüber der Wohnnutzung im Ort sind 
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nicht zu erwarten. Die nächstgelegenen Wohngrundstücke befinden sich in einer Entfernung von ca. 
100 m zum Plangebiet. 
Durch die nahe Anbindung des Gewerbestandortes an die B 105 kommt es auch zu keiner 
verkehrlichen Mehrbelastung der örtlichen Verkehrswege. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuburg ist das Plangebiet als Fläche für die 
Landwirtschaft ausgewiesen. 
Um die Planungen der Gemeinde in Übereinstimmung zu bringen, wird auf Beschluss der 
Gemeindevertretung der wirksame Flächennutzungsplan mit der Zielstellung geändert, den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17 als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO auszuweisen.  
 
Das Plangebiet des B-Planes Nr. 17 und der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Neuburg liegt östlich der Eisenbahnstrecke Nr. (A – X). Infrastrukturbetreiberin für diese Strecken ist 
die DB Netz AG, eine Eisenbahn des Bundes.  
 
Mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuburg werden auch die 
landschaftspflegerischen Belange berücksichtigt. Da das Plangebiet des B-Planes Nr. 17  
„Gewerbestandort Hagebök-Ost“ mit dem der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes identisch ist, 
kann der für den B-Plan erstellte Übersichtsplan und der Fachbeitrag Artenschutz auch für die  
6. Änderung des Flächennutzungsplanes herangezogen werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebilligt durch Beschluss der GV am: 27.01.2022 
Ausgefertigt am:        Der Bürgermeister 
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